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Einfiihrungsgesetz zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (EGzStPO)

Vom 16. Juni 2010 (Stand 1. Januar 2022)

Der Grosse Rat des Kantons Graubiinden”,

gestiitzt auf Art. 31 der Kantonsverfassung?,
nach Einsichtnahme in die Botschaft der Regierung vom 23. Mirz 2010,

beschliesst:

1. Aligemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

' Dieses Gesetz enthilt die kantonalen Ausfiihrungsbestimmungen zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung® und Jugendstrafprozessordnung®.

? Es regelt die Stellung, Organisation und Zustidndigkeiten der Strafverfolgungsbe-
horden, das Begnadigungsverfahren sowie die allgemeinen Bestimmungen des
kantonalen Strafrechts.

* Die Organisation der richterlichen Behorden richtet sich nach dem Gerichtsorgani-
sationsgesetz?, soweit die Strafprozessordnung, die Jugendstrafprozessordnung oder
dieses Gesetz keine Regelung enthalten.

* Der Vollzug von Strafen und Massnahmen sowie der Untersuchungs- und Siche-
rungshaft richtet sich nach den Bestimmungen iiber den Justizvollzug im Kanton
Graubiinden.
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Art. 2 Kantonale Straftatbestinde

1. Allgemein
" Auf die nach kantonalem Recht strafbaren Handlungen finden die allgemeinen Be-
stimmungen des schweizerischen Strafgesetzbuches” sinngemiiss Anwendung.
2 Sofern nicht ausdriicklich oder nach dem Sinn der Vorschrift nur die vorsitzliche
Begehung mit Strafe bedroht ist, ist auch die fahrldssige Begehung strafbar.

Art. 3 2. Verfahren

' Die Verfolgung und Beurteilung von Straftaten nach kantonalem Recht richten sich
nach der Strafprozessordnung® beziehungsweise der Jugendstrafprozessordnung?.

2 Vorbehalten bleiben besondere Verfahrensvorschriften.

Art. 4 Kommunale Straftatbestdnde

' Die Zustindigkeit der Gemeinden zum Erlass von Strafbestimmungen richtet sich
nach dem kantonalen Gemeindegesetz'®.

? Das Verfahren zur Verfolgung und Beurteilung von Straftaten nach kommunalem
Recht richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz'”, soweit sie nicht von
Jugendlichen im Sinn des Jugendstrafgesetzes'? veriibt worden sind oder besondere
Verfahrensvorschriften bestehen. Das Verfahren gegen Jugendliche richtet sich nach

der Jugendstrafprozessordnung'?.

* Die Gemeinden konnen ein Ordnungsbussenverfahren vorsehen. Die entsprechen-
den Bestimmungen dieses Gesetzes gelten sinngemass.

Art. 5 Verfahrenssprache

'Die Verfahrenssprachen der Strafbehdrden im Kanton Graubiinden richten sich
nach dem kantonalen Sprachengesetz'?.
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2. Organisation und Zustindigkeiten der
Strafverfolgungsbehérden

2.1. STAATSANWALTSCHAFT

2.1.1. Stellung und Organisation

Art. 6 Stellung und Aufsicht

' Die Staatsanwaltschaft ist in der Rechtsanwendung unabhéingig und allein dem
Recht verpflichtet.

? Administrativ ist sie dem fiir die Justiz zustindigen Departement unterstellt.

’ Die Regierung iibt die Aufsicht iiber die Staatsanwaltschaft aus. Sie kann ihr ver-
bindliche Weisungen iiber die administrative Wahrnehmung ihrer Aufgaben erteilen.

Art. 7 Grundziige der Organisation

' Die Staatsanwaltschaft steht unter der Leitung der Ersten Staatsanwiiltin oder des
Ersten Staatsanwalts.

2 Die Jugendanwaltschaft bildet eine Abteilung der Staatsanwaltschaft und wird von
der Leitenden Jugendanwiltin oder dem Leitenden Jugendanwalt gefiihrt.

’ Die Staatsanwaltschaft hat ihren Amtssitz in Chur und fiihrt dezentrale Aussenstel-
len.

* Die Regierung regelt die Einzelheiten der Organisation und die Standorte der Aus-
senstellen in einer Verordnung'?. Sie kann die Staatsanwaltschaft in Abteilungen
gliedern, die in der Regel von Leitenden Staatsanwiltinnen und Leitenden Staatsan-
wilten gefiihrt werden.

Art. 8 Bestand

' Die Staatsanwaltschaft besteht aus der Ersten Staatsanwiltin oder dem Ersten
Staatsanwalt und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie der er-
forderlichen Anzahl an:

a)  Leitenden Staatsanwiltinnen und Leitenden Staatsanwélten sowie der Leiten-
den Jugendanwiltin oder dem Leitenden Jugendanwalt;

b)  Staatsanwiltinnen und Staatsanwilten sowie Jugendanwiltinnen und Jugend-
anwilten;

c¢)  Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern sowie Kanzleiangestellten.

* Bei Bedarf kann die Regierung ausserordentliche Staatsanwiltinnen und Staatsan-
wilte sowie Jugendanwiltinnen und Jugendanwilte bestellen.
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Art. 9 Anstellungsvoraussetzungen

' Die Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte sowie die Jugendanwiltinnen und Ju-
gendanwilte miissen iiber die erforderliche personliche und fachliche Eignung, eine
abgeschlossene rechtswissenschaftliche Ausbildung sowie in der Regel iiber ein An-
waltspatent verfiigen.

2In begriindeten Ausnahmefillen kann bei gleichwertiger, fachbezogener Ausbil-
dung vom Erfordernis der abgeschlossenen rechtswissenschaftlichen Ausbildung ab-
gesehen werden.

Art. 10 Anstellung und berufliche Vorsorge

' Die Anstellungsverhiltnisse und die berufliche Vorsorge aller Mitarbeitenden der
Staatsanwaltschaft richten sich nach dem kantonalen Personal- bezichungsweise
Pensionskassenrecht.

% Die Zustindigkeit fiir Anstellung und Entlassung richtet sich nach dem Personalge-
16)

setz™.

* Die Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte legen vor ihrem Amtsantritt vor der An-
stellungsinstanz einen Amtseid oder ein Handgeliibde auf gewissenhafte Pflichter-
flillung ab. Der Wortlaut von Amtseid und Handgeliibde entspricht sinngemass je-
nem fiir Richterinnen und Richter.

Art. 11 Leitung

' Die Erste Staatsanwiltin oder der Erste Staatsanwalt hat insbesondere folgende

Aufgaben:

a)  personelle, betriebliche und fachliche Fiihrung;

b)  Gewibhrleistung einer fachgerechten Aus- und Weiterbildung;

c¢)  Erteilung von miindlichen und schriftlichen Weisungen;

d)  Vertretung der Staatsanwaltschaft gegen aussen.

? Die Regierung regelt die Stellvertretung und weitere Einzelheiten in einer Verord-
17)

nung'”.

2.1.2. Fallbezogene Zustindigkeiten

Art. 12 Erste Staatsanwaltin, Erster Staatsanwalt
' Die Erste Staatsanwiltin oder der Erste Staatsanwalt ist insbesondere zustéindig fiir:

a)  Erlass von Nichtanhandnahmeverfiigungen;
b)  Zuteilung von Fillen an die Abteilungen oder an Staatsanwiltinnen und
Staatsanwilte;

'9 BR 170.400
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¢)  Genehmigung von Nichtanhandnahme-, Sistierungs- und Einstellungsverfii-
gungen der Leitenden Staatsanwéltinnen und Leitenden Staatsanwélte und der
Leitenden Jugendanwiltin oder des Leitenden Jugendanwaltes;

d)  Einsprache gegen Strafbefehle, die nicht von der Staatsanwaltschaft stammen;

e)  Ergreifen von Rechtsmitteln und Vertretung der Staatsanwaltschaft vor der
Rechtsmittelinstanz;

f) Gerichtsstandsfragen vor eidgendssischen Gerichten;

g)  Erlass von internen Richtlinien.

2 Sie oder er kann im Einzelfall das Ergreifen von Rechtsmitteln und die Vertretung

vor der Rechtsmittelinstanz einer Leitenden Staatsanwéltin oder einem Leitenden

Staatsanwalt, der Leitenden Jugendanwéltin oder dem Leitenden Jugendanwalt, ei-

ner Staatsanwiltin oder einem Staatsanwalt oder einer Jugendanwiltin oder einem

Jugendanwalt iibertragen.

Art. 13 Leitende Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte

! Die Leitenden Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte fiihren eigene Fille und sind in
ihrer Abteilung insbesondere zustindig fiir:

a)  Erlass von Nichtanhandnahmeverfiigungen;
b)  Zuteilung von Fillen an die Staatsanwiéltinnen und Staatsanwilte;
c¢)  Genehmigung von Sistierungs- und Einstellungsverfiigungen.

Art. 14 Staatsanwiéltinnen und Staatsanwélte
! Die Staatsanwiiltinnen und Staatsanwiilte sind insbesondere zustindig fiir:

a)  Durchfithrung von Strafuntersuchungen;

b)  Sistierung und Einstellung des Verfahrens;

¢)  Anordnung von Zwangsmassnahmen beziehungsweise Antrag auf Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft sowie auf andere gerichtlich zu genehmigende
oder anzuordnende Zwangsmassnahmen;

d)  Erlass von Strafbefehlen;

e)  Fihrung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter;

f) Anklageerhebung;

g)  Vertretung der Staatsanwaltschaft vor Gericht;

h)  Erledigung interkantonaler und internationaler Rechtshilfegesuche;

i) Erlass von nachtriglichen und selbststindigen Entscheiden.

? Sie konnen auch Verfahren gegen Jugendliche fiihren. *

Art. 15 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

! Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter konnen im Auftrag einer Staatsanwil-
tin oder eines Staatsanwalts beziehungsweise einer Jugendanwiltin oder eines Ju-
gendanwalts Verfahrensbeteiligte vorladen und Einvernahmen durchfiihren.

2 In der Strafuntersuchung wegen Ubertretungen kénnen sie unter der Leitung einer
Staatsanwiltin oder eines Staatsanwalts Strafbefehle erlassen.
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Art. 16 Jugendanwaltschaft

' Die Jugendanwaltschaft ist fiir die Strafverfolgung von Jugendlichen im ganzen
Kanton zustindig.

2 Sie ist Untersuchungsbehdrde im Sinne der Jugendstrafprozessordnung'®, entschei-
det im Strafbefehlsverfahren, erhebt Anklage vor den Jugendgerichten und ist ver-
antwortlich fiir den Vollzug der Jugendstrafen und Jugendmassnahmen. *

* Die Bestimmungen iiber die Leitenden Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte sowie
tiber die Staatsanwiltinnen und Staatsanwilte gelten sinngemiss fiir die Jugendan-
waltschaft.

*Die Jugendanwiltinnen und Jugendanwilte konnen auch Verfahren gegen Er-
wachsene fiihren.

Art. 16a * Mediation im Jugendstrafverfahren
1. Grundsatz

! Die Jugendanwaltschaft holt das Einverstindnis der Parteien und ihrer gesetzlichen
Vertretung zur Einleitung eines Mediationsverfahrens ein, wenn:

a)  begriindete Aussicht auf eine Konfliktlosung besteht;

b)  der Stand der Untersuchung es erlaubt.

% Liegt das Einverstindnis der Parteien und ihrer gesetzlichen Vertretung vor, beauf-
tragt die Jugendanwaltschaft eine geeignete Organisation oder Person mit der
Durchfithrung des Mediationsverfahrens. Es kdnnen Personen beigezogen werden,
die hinsichtlich Ausbildung, Rechtskenntnissen und Unparteilichkeit Gewahr fiir
einen fairen Verfahrensablauf bieten.

Art. 16b * 2. Verfahren

! Die Mediatorin oder der Mediator orientiert die Parteien iiber die zu verfolgenden
Ziele, die Rahmenbedingungen, den geplanten Ablauf und die Tragweite des Media-
tionsverfahrens sowie iiber ihre Rechte, insbesondere die Freiwilligkeit der Mitwir-
kung. Auf Aussagen und Schriftstiicke, die wéhrend des Mediationsverfahrens ge-
macht und angefertigt wurden, kdnnen sich die Parteien in einem anderen Verfahren
nicht berufen.

? Die Mediatorin oder der Mediator fiihrt mit den Parteien gemeinsame Gespriche.
Ausnahmsweise konnen Einzelgespriche gefiihrt werden. Die Gesprache finden un-
ter Ausschluss der Offentlichkeit statt. Den Parteien kann auf Gesuch gestattet wer-
den, sich von ihrer gesetzlichen Vertretung oder einer Person ihres Vertrauens be-
gleiten zu lassen.

* Das Mediationsverfahren soll in der Regel innert drei Monaten abgeschlossen wer-
den. Fiihrt die Mediation zu einer Einigung, wird diese in einer schriftlichen Verein-
barung festgehalten. Die Parteien und die Mediatorin oder der Mediator unterzeich-
nen die Vereinbarung. Fiihrt die Mediation zu keiner Einigung, stellt die Mediatorin
oder der Mediator ihr Scheitern fest.
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* Die Mediatorin oder der Mediator orientiert die Jugendanwaltschaft iiber den Ab-
schluss des Verfahrens. Die Jugendanwaltschaft wird auf Anfrage jederzeit iiber den
Stand der Mediation orientiert. Die Jugendanwaltschaft behilt die Verfahrensleitung
auch wihrend des Mediationsverfahrens. Sie sorgt fiir den Vollzug der Mediations-
vereinbarung.

2.2. GERICHTLICHE POLIZEI

Art. 17 Kantonspolizei
' Die Kantonspolizei wirkt als gerichtliche Polizei bei der Strafverfolgung mit.

> Die Aufgaben der gerichtlichen Polizei richten sich nach dem Bundesrecht. Die
Staatsanwaltschaft kann die Kantonspolizei mit der Einvernahme von Zeuginnen
und Zeugen beauftragen.

3 Fiir die gerichtspolizeilichen Titigkeiten unterstehen die Organe der Kantonspoli-
zei in fachlicher Hinsicht der Aufsicht und Weisungsbefugnis der Staatsanwalt-
schaft.

* Die Organisation der gerichtlichen Polizei sowie die administrative und disziplina-
rische Unterstellung richten sich nach der Polizeigesetzgebung.

2.3. VERWALTUNGSBEHORDEN

Art. 18 Ubertretungsstrafbehdrden

! Die Verfolgung und Beurteilung von Ubertretungen obliegt einer Verwaltungsbe-
horde, wenn ein Gesetz dies ausdriicklich vorsieht.

* Fiir nachtréigliche Entscheide ist die Staatsanwaltschaft zustéindig.

3. Sachliche Zustindigkeit der Strafgerichte

Art. 19 Erstinstanzliches Gericht
' Das Regionalgericht amtet als erstinstanzliches Strafgericht. *
? Es entscheidet in Fiinferbesetzung:

a)  lber Rechtsfragen von grundsitzlicher Bedeutung;
b)  auf Anordnung der oder des Vorsitzenden;
c) wenn die Staatsanwaltschaft:

1. eine Freiheitsstrafe von mehr als fiinf Jahren beantragt;

2. eine Verwahrung oder eine stationdre therapeutische Massnahme bean-
tragt;

3. bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen einen Freiheits-

entzug von mehr als fiinf Jahren beantragt.
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* In den anderen Fillen entscheidet das Regionalgericht in Dreierbesetzung. *

Art. 20 Jugendgericht
! Das Regionalgericht amtet als Jugendgericht. *

Art. 21 Zwangsmassnahmengericht

' Die Einzelrichterin oder der Einzelrichter des kantonalen Zwangsmassnahmenge-
richts amtet als Zwangsmassnahmengericht in Straf- und Jugendstrafsachen.

2 Sie oder er ist zustindig fiir den Schutz des Berufsgeheimnisses bei der Uberwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs.

Art. 22 Berufungsgericht und Beschwerdeinstanz

'Das Kantonsgericht amtet als Berufungsgericht und als Beschwerdeinstanz in
Straf- und Jugendstrafsachen.

4. Erginzende Bestimmungen

4.1. RECHTSHILFE

Art. 23 Innerkantonale Rechtshilfe
' Die kantonalen Strafbehorden leisten sich gegenseitig Rechtshilfe.

Art. 24 Interkantonale Rechtshilfe
' Unter Vorbehalt des Gegenrechts wird Rechtshilfe auch fiir Straftaten des kantona-
len Rechts geleistet.

2 Die nationale Rechtshilfe wird von der am Ort der vorzunehmenden Verfahrens-
handlung zusténdigen Strafbehorde geleistet.

Art. 25 Strafiibernahme
' Die Staatsanwaltschaft entscheidet iiber das Gesuch eines auslidndischen Staates
um Ubernahme der Strafverfolgung.

% Sie tritt die Strafverfolgung an einen auslindischen Staat ab oder stellt ein entspre-
chendes Gesuch.
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4.2. MITWIRKUNGSRECHTE UND -PFLICHTEN VON
BEHORDEN

Art. 26 Anzeigepflicht und Anzeigerecht
' Die Anzeigepflicht der Strafbehdrden richtet sich nach der Strafprozessordnung'®.

? Die Mitglieder und Mitarbeitenden von anderen Behdrden und Gerichten sind zur
Anzeige berechtigt, wenn sie in ihrer amtlichen Tatigkeit Kenntnis von einer von
Amtes wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung erhalten. Die Bestimmungen
iiber das Amtsgeheimnis bleiben vorbehalten.

3 Sie sind zur Anzeige verpflichtet, wenn ein Gesetz dies vorsieht.

Art. 27 * Antragsrecht von Behorden

' Zur Stellung des Strafantrags wegen Vernachlissigung von Unterhaltspflichten
sind auch die zur Betreuung der unterhaltsberechtigten Personen zustindigen Bei-
standinnen und Beistdnde sowie Kindes- und Erwachsenenschutz- oder Sozialhilfe-
behorden befugt.

Art. 28 Mitwirkungsrechte und -pflichten von Behorden

" Behorden und Gerichte sind verpflichtet, den Strafbehérden ohne Riicksicht auf
allfdllige Geheimhaltungspflichten Akteneinsicht zu gewéhren und ihnen Akten her-
auszugeben, soweit dies fiir ein Strafverfahren notwendig ist.

* Erstattet eine Verwaltungsbehdrde Anzeige oder reicht sie einen Strafantrag ein, so
hat sie in ihrem Zustindigkeitsbereich die Beweise zu erheben und zu sichern, bei
denen Gefahr in Verzug ist. Die Behorde kann von der Staatsanwaltschaft zur Kla-
rung des Sachverhalts beigezogen werden.

* Das fiir den Vollzug von Strafen und Massnahmen zustéindige Amt kann seine An-
trige fiir nachtriagliche Entscheide selber vor Gericht vertreten.

Art. 28a * Mitteilung von Strafverfahren und Strafentscheiden an andere Be-
hérden *

' Die Strafbehorden informieren andere Behédrden iiber Strafverfahren und verfah-
rensabschliessende Entscheide, soweit diese zur Erfiillung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben auf die Information angewiesen sind und das 6ffentliche Interesse an der In-
formation gegeniiber den Personlichkeitsrechten der betroffenen Personen iiber-
wiegt.

°s Privatpersonen diirfen {iber Strafverfahren und verfahrensabschliessende Ent-
scheide informiert werden, soweit sie zur Erfiillung der ihnen iibertragenen 6ffentli-
chen Aufgabe auf die Information angewiesen sind und das Interesse an der In-
formation gegeniiber den Personlichkeitsrechten der betroffenen Person iiberwiegt. *

' SR 312.0
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? Mitteilungsrechte und -pflichten nach besonderen Bestimmungen bleiben vorbehal-
ten.

Art. 29 Meldung von Strafverfahren und Urteilen an Behorden

! Die Strafbehdrden haben die zustindigen Behdrden zu benachrichtigen und ihnen
zweckdienliche Unterlagen zu iibermitteln, wenn sich in einem Strafverfahren be-
griindeter Anlass zur Priifung ausserstrafrechtlicher Massnahmen ergibt.

? Die Meldung iiber ein héingiges Strafverfahren ist nur zuldssig, wenn

a)  die Behorde diese Angabe fiir die Erfiillung einer gesetzlichen Aufgabe bend-
tigt oder

b)  von einer unmittelbaren Gefahrdung auszugehen ist.

? Die Regierung regelt die Einzelheiten in einer Verordnung?.

4.3. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Art. 30 Ausnahmen vom Verfolgungszwang

! Die Mitglieder des Grossen Rates und der Regierung sowie des Kantons- und des
Verwaltungsgerichts sind fiir ihre Ausserungen im Grossen Rat oder in dessen Kom-
missionen strafrechtlich nicht verfolgbar.

* Die Mitglieder der Regierung sowie die Richterinnen und Richter und die Aktua-
rinnen und Aktuare des Kantons- und des Verwaltungsgerichts konnen wegen im
Amt begangener Verbrechen und Vergehen nur mit Erméachtigung der fiir die Justiz
zusténdigen Kommission des Grossen Rates strafrechtlich verfolgt werden.

Art. 31 Ausnahmen vom Anwaltszwang

! Der Rechtsbeistand durch eine handlungsfihige, nicht im Anwaltsregister eingetra-
gene oder Freiziigigkeit nach dem BGFA?" geniessende Person ist auf begriindetes
Gesuch im Einzelfall mit Genehmigung der verfahrensleitenden Person moglich:

a)  zur Verteidigung der beschuldigten Person im Ubertretungsstrafverfahren;

b)  zur nichtberufsmissigen Vertretung der Privatklagerschaft;

¢)  zur Unterstiitzung anderer Verfahrensbeteiligter.

Art. 32 Belohnungen

! Das fiir die Justiz zustindige Departement kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft
eine Belohnung fiir die erfolgreiche Mitwirkung von Privaten bei der Fahndung aus-
setzen.

* BR 350.110
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Art. 33 Feststellung der Fahrunféhigkeit

' Die Feststellung der Fahrunfihigkeit im Strassenverkehr richtet sich nach dem
Bundesrecht.

% Die Polizei ist zustindig fiir die Durchfiihrung von Vortests und Atem-Alkoholpro-
ben sowie die Anordnung von Blut- und Urinuntersuchungen.

3 Verweigert die betroffene Person die Durchfiihrung des Vortests oder der Atem-
Alkoholprobe, die Blut- oder Urinuntersuchung oder die &rztliche Untersuchung,
entscheidet die Staatsanwaltschaft iiber die zwangsweise Durchsetzung.

Art. 34 Amtliche Sachverstéindige

' Als amtliche oder dauernd bestellte Sachverstindige im Sinn der Strafprozessord-

nung® gelten insbesondere:

a) * die Amtsérztinnen und -drzte;

b)  der forensische Dienst der Psychiatrischen Dienste Graubiinden;

c¢) dasvon der Regierung bezeichnete rechtsmedizinische Institut;

d)  die von der Regierung bezeichnete Institution fiir Kinder- und Jugendpsychia-
trie beziehungsweise flir Kindesschutz.

* Die Regierung kann weitere amtliche oder dauernd bestellte Sachverstindige be-

zeichnen und regelt in einer Verordnung® die jeweiligen Fachgebiete.

3 Soweit das Bundesrecht die Durchfiihrung einer Durchsuchung oder Untersuchung

von Personen durch eine Arztin oder einen Arzt vorsieht, konnen die Strafbehorden

alle im Kanton titigen Arztinnen und Arzte beiziehen.

Art. 35 Amtliche Bekanntmachung
' Die in der Sache zustindige Behorde ordnet die amtliche Bekanntmachung an.

> Die Verdffentlichung richtet sich nach den Bestimmungen iiber das Kantonsamts-
blatt*”.

Art. 36 Aktenauftbewahrung und Akteneinsicht

' Die Akten des Strafverfahrens werden bei der Staatsanwaltschaft, die Gerichtsak-
ten beim Gericht sowie die Vollzugsakten beim zustindigen Amt aufbewahrt.

2 Uber die Akteneinsicht iiber abgeschlossene Verfahren entscheidet die Behdrde
oder das Gericht, welche oder welches die Akten aufbewahrt.

* Die Akteneinsicht wird gewihrt, wenn ein schutzwiirdiges Interesse geltend ge-
macht werden kann.

* Entscheide iiber die Akteneinsicht konnen schriftlich innert 30 Tagen mit Be-
schwerde bei der Aufsichtsbehorde angefochten werden.

* SR 312.0
* BR 350.110
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4.4. VERFAHRENSKOSTEN UND RECHNUNGSWESEN

Art. 37 Verfahrenskosten

! Die Tragung der Verfahrenskosten richtet sich nach der Strafprozessordnung

der Jugendstrafprozessordnung®®.

2 ynd

? Die Gebiihren bemessen sich nach dem Aufwand und den wirtschaftlichen Verhélt-

nissen der kostenpflichtigen Person.

3 Die Gebiihr betrigt hochstens 20 000 Franken. In Verfahren, die einen besonders

grossen Aufwand verursachen, erhoht sich der Gebiihrenrahmen auf 100 000 Fran-

ken. Bei Verzicht auf ein vollstdndig begriindetes Urteil wird die Gebiihr angemes-

sen reduziert.

* Die Hohe der Gebiihr wird durch Verordnung geregelt durch:

a)  die Regierung fiir Verfahren vor Verwaltungsbehérden und der Staatsanwalt-
schaft®”;

b)  das Kantonsgericht fiir gerichtliche Verfahren.

Art. 38 Besondere Kostenregelungen

'Die Kosten der Leichenbergung und der Legalinspektion gehen zu Lasten des
Nachlasses der verstorbenen Person, wenn der aussergewdhnliche Tod nicht auf ein
Fremdverschulden zuriickzufiihren ist.

2 Aus Griinden der Billigkeit kann ganz oder teilweise auf die Uberbindung der
Kosten verzichtet werden.

Art. 39 Rechnungswesen und Inkasso
! Die Strafbehdrden fiihren fiir jeden Fall eine eigene Rechnung.

2Im Ubrigen richtet sich das Rechnungswesen nach der Finanzhaushaltsgesetzge-
bung beziehungsweise nach den Bestimmungen iiber die Gerichtsorganisation und
den Justizvollzug.

3 Das Inkasso obliegt bei der Staatsanwaltschaft und den kantonalen Verwaltungsbe-
horden dem von der Regierung bezeichneten Amt. Bei den Gerichten richtet es sich
nach den Bestimmungen iiber die Gerichtsorganisation.

Art. 40 Verwendung der Geldstrafen und Bussen

' Die Verwendung der Geldstrafen und Bussen richtet sich nach den Bestimmungen
iiber die Gerichtsorganisation und den Justizvollzug.

*) SR 312.0

* BR 350.110
* BR 350.210
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Art. 41 Entschadigungen

' Die Entschidigung der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Rechts-
pflege richten sich nach der Strafprozessordnung® und der Anwaltsgesetzgebung™®.

?Die Entschddigung von Zeuginnen und Zeugen fiir den Erwerbsausfall betrigt
hochstens 500 Franken pro Tag. Die Entschadigung der Spesen erfolgt hdchstens zu
den fiir die Angestellten des Kantons geltenden Ansétzen. Die Regierung regelt die
Einzelheiten in einer Verordnung®".

5. Strafverfahren vor Verwaltungsbehdrden

5.1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 42 Kantonale Verwaltungsbehorden

! Ubertréigt ein Gesetz die Verfolgung und Beurteilung von Ubertretungen nach
kantonalem oder Bundesrecht einer kantonalen Verwaltungsbehorde, liegt die Zu-

standigkeit ohne eine besondere Zuweisung beim sachlich zustdndigen Amt.

? Das Verfahren richtet sich nach der Strafprozessordnung??

sondere Verfahrensvorschriften bleiben vorbehalten.

und diesem Gesetz. Be-

Art. 43 Kantonspolizei
! Der Kantonspolizei obliegen:

a)  die Mitwirkung als kantonale Amtsperson bei Hausdurchsuchungen nach dem
Verwaltungsstrafrecht des Bundes®”;
b)  die ersten Massnahmen bei Flugunfillen.

2 %

Art. 44 Gemeinden

! Die Verfolgung und Beurteilung von Ubertretungen nach kantonalem oder nach
Bundesrecht obliegt den Gemeinden, wenn ein Gesetz dies ausdriicklich vorsieht.

? Ist die Gemeinde zur Verfolgung und Beurteilung von kantonalrechtlichen Ubertre-
tungen zusténdig, richtet sich das Verfahren nach dem Verwaltungsrechtspflegege-
setz*®. Besondere Verfahrensvorschriften bleiben vorbehalten.

* Bei der Verfolgung und Beurteilung von bundesrechtlichen Ubertretungen ist die
Gemeinde einzig fiir das Ordnungsbussenverfahren zustindig.

29) SR 312.0

% BR 310.100 und BR 310.250
Y BR 350.110

SR 312.0

33) SRM

¥ BR 370.100
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5.1.A ORDNUNGSBUSSENVERFAHREN NACH
BUNDESRECHT *

Art. 44a * Zusténdigkeiten

' Die Regierung bezeichnet die kantonalen Verwaltungsstellen, die zur Erhebung
von Ordnungsbussen gemiss bundesrechtlicher Ordnungsbussengesetzgebung® er-
michtigt sind.

? Die Kantonspolizei ist zustéindig, Ordnungsbussen nach bundesrechtlicher Ord-
nungsbussengesetzgebung zu erheben, sofern keine andere spezialrechtliche Zustén-
digkeit besteht.

*Die Gemeinden sind zustindig, Ordnungsbussen nach bundesrechtlicher Ord-
nungsbussengesetzgebung zu erheben, wenn ein Gesetz dies ausdriicklich vorsieht.

Art. 44b * Ordentliches Verfahren

' Das ordentliche Strafverfahren wird von der kantonal sachlich zustindigen Behor-
de gefiihrt.

5.2. ORDNUNGSBUSSENVERFAHREN NACH KANTONALEM
RECHT

Art. 45 Grundsatz

! Ubertretungen des kantonalen Rechts kénnen in einem vereinfachten Verfahren mit
Ordnungsbussen geahndet werden, wenn es sich um einfache und klar erfassbare
Tatbestdnde handelt und ein Gesetz dies ausdriicklich vorsieht.

? Die Ordnungsbusse darf hdchstens 500 Franken betragen. Dabei diirfen keine zu-
sdtzlichen Kosten erhoben werden.

*Vorleben und personliche Verhiltnisse der Téterschaft werden im Rahmen des
Ordnungsbussenverfahrens nicht beriicksichtigt.

Art. 46 Ausnahmen
' Das Ordnungsbussenverfahren ist ausgeschlossen:

a)  bei Widerhandlungen, durch die Personen gefahrdet oder verletzt wurden oder
ein Sachschaden verursacht wurde;

b)  bei Widerhandlungen, die nicht von einem erméchtigten Polizeiorgan oder der
zustidndigen Verwaltungsbehorde selber beobachtet oder festgestellt wurden;

¢)  bei Widerhandlungen von Jugendlichen, die das 15. Altersjahr noch nicht
vollendet haben;

d)  wenn der Téterschaft zusidtzlich eine Widerhandlung vorgeworfen wird, die
nicht in der Bussenliste aufgefiihrt ist;

% SR 741.03; 741.031
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e)  wenn die Téterschaft das Ordnungsbussenverfahren ablehnt.

2 Erfiillt eine Person durch eine oder mehrere Widerhandlungen mehrere Ordnungs-
bussentatbestéinde, so werden die Bussen zusammengezahlt und eine Gesamtbusse
auferlegt.

3 Lehnt die Person eine von mehreren ihr vorgeworfenen Ubertretungen ab, oder
iibersteigt die Gesamtbusse den Betrag von 1000 Franken, so werden alle Ubertre-
tungen im ordentlichen Verfahren beurteilt.

Art. 47 Bussenliste und zustidndige Organe

' Die Regierung regelt die Einzelheiten in einer Verordnung. Sie erstellt insbesonde-
re die Liste der Ubertretungen, die durch Ordnungsbussen geahndet werden kénnen,
bestimmt den Bussenbetrag und bezeichnet die zur Erhebung von Ordnungsbussen
erméchtigten Polizei- oder Aufsichtsorgane oder Verwaltungsbehorden.

Art. 48 Bezahlung und Rechtskraft
' Die Busse kann sofort oder innert 30 Tagen bezahlt werden. Mit der Bezahlung
wird die Busse unter Vorbehalt von Artikel 49 rechtskriftig.

2 Wird die Busse nicht sofort bezahlt, haben Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz
den Betrag zu hinterlegen oder eine andere angemessene Sicherheit zu leisten.

> Wird die Busse nicht innert Frist bezahlt, wird das ordentliche Verfahren eingelei-
tet.

Art. 49 Ordnungsbusse und ordentliches Verfahren

! Eine Ordnungsbusse kann auch im ordentlichen Strafverfahren ausgesprochen wer-
den.

2 Stellt eine Strafbehdrde auf Veranlassung einer von der Tat betroffenen Person
oder der Téterschaft fest, dass Artikel 46 dieses Gesetzes missachtet wurde, hebt sie
die Ordnungsbusse auf und wendet das ordentliche Verfahren an.

6. Begnadigung

Art. 50 Grundsatz

' Mit der Begnadigung konnen rechtskriftige Strafen ganz oder teilweise erlassen
oder in mildere Strafen umgewandelt werden, wenn aussergew6hnliche Umstidnde
vorliegen, die den Vollzug der Strafe im konkreten Fall als eine unbillige, nicht ge-
rechtfertigte Massnahme erscheinen lassen.

2 Uber Begnadigungsgesuche entscheidet endgiiltig:

a) der Grosse Rat bei Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren;

b)  die Regierung in den iibrigen Fillen.
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Art. 51 Verfahren

' Das Begnadigungsgesuch ist schriftlich und begriindet beim fiir die Justiz zustindi-
gen Departement einzureichen. Es hat keine aufschiebende Wirkung, sofern nicht
die zustdndige Vollzugsbehorde etwas anderes verfiigt.

2 Ist das Gesuch nicht offensichtlich unzulissig oder unbegriindet, fiihrt das Departe-
ment die notwendigen Erhebungen durch. Es holt die Stellungnahme des urteilenden
Gerichts und der mit dem Strafvollzug betrauten Organe ein.

3 Der Entscheid des Grossen Rates beziehungsweise der Regierung wird der gesuch-
stellenden Person, dem urteilenden Gericht und der Vollzugsbehdrde mit kurzer
schriftlicher Begriindung mitgeteilt.

Art. 52 Kosten

! Auf die Tragung und Bemessung der Kosten finden die Bestimmungen der Gesetz-
gebung iiber die Verwaltungsrechtspflege sinngemiss Anwendung.

7. Schlussbestimmungen

Art. 53 Authebung von Erlassen

' Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden folgende Erlasse aufgehoben:

a)  Gesetz iiber die Strafrechtspflege vom 8. Juni 1958°%;

b)  Beitritt vom 9. Juni 1996 zum Konkordat iiber die Rechtshilfe und die inter-
kantonale Zusammenarbeit in Strafsachen vom 5. November 19927,

2 Verweisen geltende Erlasse auf Bestimmungen, die durch dieses Gesetz aufgeho-

ben werden, finden die entsprechenden Bestimmungen der Schweizerischen Straf-

prozessordnung®® beziehungsweise der Jugendstrafprozessordnung® sowie dieses

Gesetzes Anwendung.

Art. 54 Anderung bisherigen Rechts

! Die Anderung von Gesetzen wird im Anhang*”

geregelt.

2 Soweit grossritliche Verordnungen, die den Vorgaben von Artikel 32 Absatz 1
Kantonsverfassung*” nicht entsprechen, den Bestimmungen der Schweizerischen
Strafprozessordnung* oder deren Umsetzung in diesem Gesetz widersprechen, kann
der Grosse Rat sie durch Verordnung an diese Erlasse anpassen.

36

AGS 1958, 141; BR 350.000

AGS 1996, 3627, BR 350.035

SR 312.0

SR 312.1

Der Anhang ist nicht im BR enthalten, siche KA 2010, S. 2402 ff.
BR 110.100

42) SRM
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Art. 55 Ubergangsrecht

' Vor dem Inkrafitreten dieses Gesetzes begangene, noch nicht richterlich beurteilte
Widerhandlungen gegen Strafbestimmungen des Gesetzes iiber die Strafrechtspflege
vom 8. Juni 1958 werden nach den Bestimmungen des Anhanges zu diesem Gesetz
beurteilt.

Art. 56 Referendum und Inkrafttreten
! Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum®.
* Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens*”.

) Die Referendumsfrist ist am 29. September 2009 ungenutzt abgelaufen.
* Mit RB vom 21. Dezember 2010 auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetz.
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Anderungstabelle - Nach Beschluss

luss Inkrafttreten Element Anderung AGS F
16.06.2010 01.01.2011 Erlass Erstfassung -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 27 totalrevidiert -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 34 Abs. 1, a) gedndert 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 19 Abs. 1 gedndert 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 19 Abs. 3 gedndert 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 20 Abs. 1 gedindert 2016-001
31.08.2018 01.01.2019 Art. 28a eingefiigt 2018-023
31.08.2018 01.01.2020 Art. 43 Abs. 2 aufgehoben 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Titel 5.1.a eingefligt 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Art. 44a cingefligt 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Art. 44b eingefligt 2019-029
27.08.2021 01.01.2022 Art. 14 Abs. 2 eingefiigt 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16 Abs. 2 geéndert 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16a eingefiigt 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 16b eingefiigt 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 28a Titel gedindert 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 28a Abs. 1™ eingefligt 2021-049
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Anderungstabelle - Nach Artikel

Element Inkrafttreten Anderung AGS F
Erlass 16.06.2010 01.01.2011 Erstfassung -

Art. 14 Abs. 2 27.08.2021 01.01.2022 eingefiigt 2021-049
Art. 16 Abs. 2 27.08.2021 01.01.2022 gedndert 2021-049
Art. 16a 27.08.2021 01.01.2022 cingefligt 2021-049
Art. 16b 27.08.2021 01.01.2022 eingefligt 2021-049
Art. 19 Abs. 1 02.02.2016 01.01.2017 gedindert 2016-001
Art. 19 Abs. 3 02.02.2016 01.01.2017 geéndert 2016-001
Art. 20 Abs. 1 02.02.2016 01.01.2017 gedndert 2016-001
Art. 27 07.12.2011 01.01.2013 totalrevidiert -

Art. 28a 31.08.2018 01.01.2019 cingefligt 2018-023
Art. 28a 27.08.2021 01.01.2022 Titel gedindert 2021-049
Art. 28a Abs. 1" 27.08.2021 01.01.2022 eingefiigt 2021-049
Art. 34 Abs. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 geéndert 2015-005
Art. 43 Abs. 2 31.08.2018 01.01.2020 aufgehoben 2019-029
Titel 5.1.a 31.08.2018 01.01.2020 eingefligt 2019-029
Art. 44a 31.08.2018 01.01.2020 cingefligt 2019-029
Art. 44b 31.08.2018 01.01.2020 eingefligt 2019-029

19




	1. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Gegenstand
	Art. 2 Kantonale Straftatbestände 1. Allgemein
	Art. 3 2. Verfahren
	Art. 4 Kommunale Straftatbestände
	Art. 5 Verfahrenssprache

	2. Organisation und Zuständigkeiten der Strafverfolgungsbehörden
	2.1. Staatsanwaltschaft
	2.1.1. Stellung und Organisation
	Art. 6 Stellung und Aufsicht
	Art. 7 Grundzüge der Organisation
	Art. 8 Bestand
	Art. 9 Anstellungsvoraussetzungen
	Art. 10 Anstellung und berufliche Vorsorge
	Art. 11 Leitung

	2.1.2. Fallbezogene Zuständigkeiten
	Art. 12 Erste Staatsanwältin, Erster Staatsanwalt
	Art. 13 Leitende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
	Art. 14 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
	Art. 15 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter
	Art. 16 Jugendanwaltschaft
	Art. 16a * Mediation im Jugendstrafverfahren 1. Grundsatz
	Art. 16b * 2. Verfahren


	2.2. Gerichtliche Polizei
	Art. 17 Kantonspolizei

	2.3. Verwaltungsbehörden
	Art. 18 Übertretungsstrafbehörden


	3. Sachliche Zuständigkeit der Strafgerichte
	Art. 19 Erstinstanzliches Gericht
	Art. 20 Jugendgericht
	Art. 21 Zwangsmassnahmengericht
	Art. 22 Berufungsgericht und Beschwerdeinstanz

	4. Ergänzende Bestimmungen
	4.1. Rechtshilfe
	Art. 23 Innerkantonale Rechtshilfe
	Art. 24 Interkantonale Rechtshilfe
	Art. 25 Strafübernahme

	4.2. Mitwirkungsrechte und -Pflichten von Behörden
	Art. 26 Anzeigepflicht und Anzeigerecht
	Art. 27 * Antragsrecht von Behörden
	Art. 28 Mitwirkungsrechte und -pflichten von Behörden
	Art. 28a * Mitteilung von Strafverfahren und Strafentscheiden an andere Behörden *
	Art. 29 Meldung von Strafverfahren und Urteilen an Behörden

	4.3. Besondere Bestimmungen
	Art. 30 Ausnahmen vom Verfolgungszwang
	Art. 31 Ausnahmen vom Anwaltszwang
	Art. 32 Belohnungen
	Art. 33 Feststellung der Fahrunfähigkeit
	Art. 34 Amtliche Sachverständige
	Art. 35 Amtliche Bekanntmachung
	Art. 36 Aktenaufbewahrung und Akteneinsicht

	4.4. Verfahrenskosten und Rechnungswesen
	Art. 37 Verfahrenskosten
	Art. 38 Besondere Kostenregelungen
	Art. 39 Rechnungswesen und Inkasso
	Art. 40 Verwendung der Geldstrafen und Bussen
	Art. 41 Entschädigungen


	5. Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden
	5.1. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 42 Kantonale Verwaltungsbehörden
	Art. 43 Kantonspolizei
	Art. 44 Gemeinden

	5.1.a Ordnungsbussenverfahren nach Bundesrecht *
	Art. 44a * Zuständigkeiten
	Art. 44b * Ordentliches Verfahren

	5.2. Ordnungsbussenverfahren nach kantonalem Recht
	Art. 45 Grundsatz
	Art. 46 Ausnahmen
	Art. 47 Bussenliste und zuständige Organe
	Art. 48 Bezahlung und Rechtskraft
	Art. 49 Ordnungsbusse und ordentliches Verfahren


	6. Begnadigung
	Art. 50 Grundsatz
	Art. 51 Verfahren
	Art. 52 Kosten

	7. Schlussbestimmungen
	Art. 53 Aufhebung von Erlassen
	Art. 54 Änderung bisherigen Rechts
	Art. 55 Übergangsrecht
	Art. 56 Referendum und Inkrafttreten


		2024-08-05T22:56:33+0200
	"7001 Chur"
	"Gesetzessammlung Kanton Graubünden"


	



